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Geschichtliche Kulturveranstaltung der 

Ortschaft Schnett mit Bildern und 

Geschichten aus früheren Zeiten 

Der Ortsverein Schnett lädt alle Interessierten recht 

herzlich ein! 
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ungsplans „Auf dem Hügel 2“ der Gemeinde Masserberg 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestehend aus 
der Planzeichnung im Maßstab 1: 500 mit textlichen Fest-
setzungen sowie der Begründung und dem zugehörigen 
Umweltbericht in der vorliegenden Fassung mit Stand vom 
23.09.2024 gebilligt und zur Veröffentlichung beschlossen.

Zur Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und  
§ 4 Abs. 2 wird der Entwurf zur Auslegung des Bebauungsplanes 
mit Stand vom 23.09.2024, bestehend aus der Planzeichnung 
mit den textlichen Festsetzungen, dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, der Begründung und dem Umweltbericht, welcher 
eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale des Gebietes, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden, eine Prognose über die 
Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchführung des 
Vorhabens und geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen enthält, 
in der Gemeindeverwaltung Masserberg, Bauamt, Hauptstraße 
37, 98666 Masserberg und auf der Intemetseite der Gemeinde 
Masserberg unter Amtliche Bekanntmachungen - Masserberg 
am Rennsteig im Naturpark Thüringer Wald öffentlich ausgelegt.

Es besteht für jedermann die Möglichkeit, die Unterlagen ein-
zusehen und sich über planerische Absichten, die auf Wunsch 
erläutert werden, zu informieren. Jedermann kann Stellungnah-
men während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgeben. Stel-
lungnahmen können elektronisch übermittelt werden, sollen bei 
Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Eine 
elektronische Datenübermittlung bezüglich der Stellungnahme 
wird als Vorzugsvariante der Meinungsäußerung unter der E-Mail 
bauverwaltung@masserberg.de favorisiert. Bei der Abgabe von 
Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers er-
forderlich. Eine Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist ande-
renfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann 
die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert 
sein. Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwe-
cke der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens eingewil-
ligt. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher 
Sitzung des Stadtrates beraten und entschieden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 04.11.2024 bis einschließ-
lich 06.12.2024 während der Dienststunden
Mo
Die
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Do
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von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 13:30 bis 15:30 Uhr
von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 13:30 bis 15:30 Uhr
nach Terminvereinbarung
von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr
nach Terminvereinbarung

in der Gemeindeverwaltung Masserberg, Bauamt, Hauptstra-
ße 37, 98666 Masserberg und auf der Intemetseite der Gemein-
de Masserberg unter Amtliche Bekanntmachungen - Masserberg 
am Rennsteig im Naturpark Thüringer Wald.

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Masserberg, 
Flur 1 die Flurstücke 122/2 und 67.

Anlage:

Lageplan mit Geltungsbereich (dick schwarz gestrichelt in der 
Mitte grün) des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Auf dem 
Hügel 2“ der Gemeinde Masserberg (Kartengrundlage „Geo-
portal Thüringen © ohne Maßstab) Die gleichfalls schwarz-weiß 
umrandeten hellroten Flächen sind die vorhandenen und umge-
setzten angrenzenden Bebauungspläne.

Beschlüsse aus der Sitzung  
des Gemeinderates vom 17.10.2024
1. Bestätigung Niederschrift vom 29.08.2024

Die Niederschrift vom 29.08.2024 wird mit 11 Ja-Stimmen 
bestätigt.
Beschluss-Nr.: 19/3/24

Wagner   Siegel
Bürgermeister

2. Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 
Nachtragshaushaltsplan und Anlagen
Der Gemeinderat der Gemeinde Masserberg beschließt die 
1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushalts-
plan mit Anlagen sowie dem Stellenplan der Gemeinde Mas-
serberg für das Jahr 2024
Beschluss-Nr.: 20/3/24

Wagner   Siegel
Bürgermeister

3. Beschluss über nachrangige Bearbeitung geringfügiger 
Messbeträge im Zuge der Grundsteuerreform 2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Masserberg beschließt, 
alle Datensätze, deren Messbeträge kleiner als 2,50 € sind, 
nachrangig zu bearbeiten.
Beschluss-Nr.: 21/3/24

Wagner   Siegel
Bürgermeister

4. Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Auf dem Hügel 2“ 
der Gemeinde Masserberg gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
§ 4 Abs. 2 Entwurf zur Auslegung
Billigungs- und Auslegungsbeschluss über die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Auf dem Hügel 2“ der Gemeinde Masserberg 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestehend aus der 
Planzeichnung im Maßstab 1: 500 mit textlichen Festsetzun-
gen sowie der Begründung und dem zugehörigen Umweltbe-
richt in der vorliegenden Fassung mit Stand vom 23.09.2024 
gebilligt und zur Veröffentlichung beschlossen.
Beschluss-Nr.: 22/3/24

Wagner   Siegel
Bürgermeister

5. Neufassung des § 12 Nr. (2) des Gesellschaftervertrages 
der Masserberger Abwasserbeseitigungs GmbH in der 
Fassung vom 07.02.2001
Der Gemeinderat der Gemeinde Masserberg stimmt der 
Neufassung des § 12 Nr. (2) des Gesellschaftervertrages 
der Masserberger Abwasserbeseitigung in der Fassung vom 
07.02.2001 zu.
Beschluss-Nr.: 23/3/24

Wagner   Siegel
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit  
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Auf dem  
Hügel 2“ der Gemeinde Masserberg gemäß § 3 Abs. 2  
BauGB und § 4 Abs. 2 Entwurf zur Auslegung

Der Gemeinderat der Gemeinde Masserberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 17.10.2024 folgenden Beschluss gefasst 
(Beschluss-Nr. 22/3/24):

Billigungs- und Auslegungsbeschluss über die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebau-
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

I. Aus dem Umweltbericht
Im Umweltbericht erfolgt die Bestandserfassung, -bewertung sowie Auswirkungsanalyse bei Umsetzung der Planung für die nachfol-
genden Schutzgüter und es sind darüber hinaus für die Schutzgüter Informationen verfügbar:

Schutzgut vorgebrachter Belang (Schlagwort)
Mensch Informationen über die Auswirkung des Vorhabens auf das menschliche Wohlbefinden

und die Erholfunktion
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt Beschreibung der vorhandenen Vegetationsstrukturen im Plangebiet

und der Umgebung / grünordnerische Festsetzungen
Boden und Landwirtschaft Informationen zu vorhandenen Bodenarten im Plangebiet
Landschaft Informationen zum Naturraum, Oberflächengestalt und der landschaftlichen Strukturierung

des Untersuchungsraumes
Klima / Hydrologie Informationen zum Klimabezirk und den dazugehörigen Parametern, Grundwasser

Naturräumliche Einordnung, Schutzgebiete
und schützenswerte Biotope § 15 Abs. 1 ThürNatG
Angaben zu gesetzlich geschützten Biotopen
Angaben zur Eingriffsminimierung sowie zur Kompensation des geplanten Eingriffs (Beschreibung der geplanten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen)

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung
Auflistung der zu überplanenden Flächenanteile

II. Aus den umweltbezogenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Behörde / sonstiger Träger
öffentlicher Belange / Bürger

vorgebrachter Belang (Schlagwort)

Thüringer Landesverwaltungsamt • Lage im Naturpark „Thüringer Wald“
• Lage teilweise in der Entwicklungszone BR „Thüringer Wald“
• Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“

Landratsamt Hildburghausen • Plangebiet liegt im Geltungsbereich des LSG „Thüringer Wald“ und vollständig auf ei-
nem i.S. § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 BNatSchG i.V. mit § 15 Abs. 1 ThürNatG und Anhang 
I FFH Richtlinie geschützten Biotop einer Bergwiese.

Es ist ein Ausnahmeantrag zu stellen.
Landwirtschaftsamt Hildburghausen • Grünlandfeldblock GL54314NO2

• Geringer Einfluss auf die Bewirtschaftung der angrenzenden Bergwiese
• In der Umweltprüfung Beachtung der Schutzgüter Boden und Fläche

Landesamt für Denkmalpflege Schwarz und Anthrazit als Dacheindeckung zugestimmt. Braune Farbtöne werden abgelehnt.

Masserberg, den 18.10.2024  -Siegel-
Wagner
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Winter-Müllentsorgung

in der Gemeinde Masserberg 2024/2025

Nach Absprache mit dem für die Abfallentsorgung zuständigen 
Abfallamt des Landkreises Hildburghausen werden die Müllton-
nen, gelben Säcke und Papiertonnen der betroffenen Anlieger 
im Zeitraum 1. November 2024 bis 31. März 2025 wie in den 
vergangenen Jahren nur an den dafür vorgesehenen zentralen 
Sammelplätzen abgefahren.

Das betrifft:

OT Masserberg
Neue Straße
Wiesenweg

• Sammelplatz Einfahrt Neustädter Stra-
ße - Neue Straße bzw. Einfahrt Neu-
städter Straße - Wiesenweg

Am Reheberg • Sammelplatz Herrenhausstraße bzw. 
Prof.-Georg-Lenz-Straße

OT Fehrenbach
Mühlbergweg • Sammelplatz Talstraße
Rauchgründlein • Sammelplatz Talstraße

Brückenweg • Sammelplatz Talstraße
Fritz-Heilmann-Weg • Sammelplatz August-Bebel-Straße

OT Heubach
Zu den Wiesen
Hessenecke
Roßbrunnenweg

• bekannte Winterregelung entspre-
chend der Vorjahre für den Rest- und 
Bioabfall.

Informationsschreiben des
LRA Hildburghausen beachten.

OT Schnett
An der Bärenhecke • Sammelplatz Ahornstraße bzw. Schul-

straße

OT Einsiedel
Bergstraße • Sammelplatz Bushaltestelle
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INFORMATION DER GEMEINDE MASSERBERG 
UND DES GEWÄSSERUNTERHALTUNGSVERBANDES 

 
 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir die Grundstückseigentümer und Anlieger an den Ge-
wässern zweiter Ordnung über die Zuständigkeiten für die Unterhaltung wasserwirt-
schaftlicher Anlagen informieren. 
 
Der Gewä ist für die Si-
cherung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern zweiter Ordnung 
zuständig. Die Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen übernimmt er nur für 
Anlagen, die dem Zweck der Gewässerunterhaltung dienen (z. B. Sohlgleiten, Fischtrep-
pen). Die Finanzierung erfolgt dazu aus Landesmitteln des Freistaates Thüringen. 
 
Für weitere wasserwirtschaftliche Anlagen (z. B. Ufermauern, eingebrachte Böschungs-
befestigungen und Sohlriegel, Gewässereinleitungen, Brücken, Leitungskreuzungen) ist 
der Betreiber der Anlage /Eigentümer der Anlage oder des Grundstückes zuständig. Er 
hat die Anlage so zu betreiben und instand zu halten, dass von ihr kein Schaden für Dritte 
ausgeht. Die Kosten dafür sind vom Betreiber/Eigentümer zu tragen. 
 
Einen Sonderfall stellen die Verrohrungen der Gewässer zweiter Ordnung dar. Der Ge-
wässerunterhaltungsverband übernimmt die Beräumung der Ein-/Ausläufe, kontrolliert 
und spült die Verrohrung zur Gewährleistung des schadlosen Abflusses und trägt hierfür 
die Kosten. Für die Instandsetzung bei festgestellten Schäden an der Verrohrung ist je-
doch der Betreiber/Eigentümer zuständig und hat hierfür die Kosten zu tragen. 
 
Der Betreiber /Eigentümer ist auch für haftungsrechtlich für die Anlagen verantwortlich. 
 
Wir möchten die Anlieger vorsorglich darauf hinweisen, dass die Baumaßnahmen am 
Gewässer genehmigungspflichtig sind. Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung 
ist bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Hildburghausen zu beantragen. 
 
Zur fachlichen Abstimmung und Unterstützung steht Ihnen der Gewässerunterhaltungs-
verband mit seinen Mitarbeitern gern zur Verfügung. Sie können Ihre Anfragen direkt an 
uns stellen. 
 
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 03685/4069850 oder per E-Mail unter 
info@guv-ows.de. Wir empfehlen die Vereinbarung eines Ortstermines zur Abstimmung 
der Einzelfälle. Nähere Informationen zu unserem Verband finden Sie auch unter 
https://www.guv-ows.de/ 
 
gez. Wagner gez. Pfötsch 
Bürgermeister Verbandsvorsteher 
Gemeinde Masserberg GUV OWS 
 

                                                                      



Amtsblatt der Gemeinde Masserberg - 5 - Nr. 11/2024

Wir gratulieren

Sie dürfen gratulieren!

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mein 
Geburtstag, unser Ehejubiläum, die Geburt unserer Tochter/
unseres Sohnes unter der Rubrik „Wir gratulieren“ veröf-
fentlicht wird.

Am ………………………….... werde ich  ................. Jahre alt
(ab 70. Geburtstag und jedem fünften weiteren Geburtstag).

Am ………………………….... haben wir unser  ........ jähriges
Ehejubiläum (ab Goldene Hochzeit).

Am  ............................................ wurde unsere Tochter/Sohn

................................................................................. geboren.

Eltern sind  ............................................................................

aus dem OT ...........................................................................

Name:
...............................................................................................

Straße:
...............................................................................................

PLZ, Wohnort:
...............................................................................................

Datum, Unterschrift:*
...............................................................................................

*Im Falle eines Ehejubiläums oder Geburt eines Kindes je-
weils Unterschrift beider Jubilare bzw. Eltern

 Nichtzutreffendes streichen!

Bitte beachten Sie den Redaktionsschluss des Amtsblattes der 
Gemeinde Masserberg!

Veranstaltungen

Veranstaltungen

... im Theater Masserberg bzw. Theatervorplatz

Samstag, 02.11.2024
19:00 Uhr Humoristische Buchlesung

mit Uwe Bauer / US Levin
Eintritt: 3,00 €

Samstag, 09.11.2024
19:00 Uhr Left-Hand-Flaws

Musikalische Abendandacht
mit Anja Schmidt und Andy Frey.
Eintritt: frei
(Kapelle Regiomed Rehaklinik Masserberg)

Sonntag, 17.11.2024
19:00 Uhr Gitarre im Wandel der Zeit - Libo Fiser

Eintritt: 3,00 Euro
Donnerstag, 21.11.2024
19:00 Uhr Blasmusik mit den Rehbachtalern

Eintritt frei

Zertifikat „Staatlich anerkannter 
Heilklimatischer Kurort“
Am vergangenen Mittwoch, den 16.10.2024, fand in feierlicher 
Atmosphäre die offizielle Übergabe des Zertifikates „Staatlich 
anerkannter Heilklimatischer Kurort“ für die Ortsteile Masser-
berg, Fehrenbach, Schnett, Heubach und Einsiedel statt.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee überreichte 
die Auszeichnung persönlich, im Beisein zahlreicher geladener 
Gäste. Vertreter der regionalen Wirtschafts-, Gewerbe- und Tou-
rismusbranche, lokale Vermieter, Institutionen, Vereine, Mitglie-
der des Gemeinderates und die Geschäftsleitung sowie Chefärz-
te der REGIOMED Reha-Klinik Masserberg waren anwesend, 
um an der besonderen Ehrung teilzunehmen.

In der Ansprache hob Minister Tiefensee die lange Kurtradition 
der Gemeinde hervor und betonte das einzigartige natürliche 
Reizklima, dass sich durch die Höhenlage des Luftkurortes er-
gibt. „Diese klimatischen Bedingungen tragen maßgeblich zur 
Unterstützung des Heilungsprozesses bei Augen- und Atem-
wegserkrankungen bei“, erklärte der Minister. Er betonte, dass 
die Orte seit vielen Jahren eine bedeutende Rolle im Bereich 
der Gesundheit und Erholung spielten und dadurch die Urkunde 
weiter an Bedeutung gewinnen werde.

 Foto: Bastian Frank

Auch der Bürgermeister, Denis Wagner, nutzte die Gelegenheit, 
um dem Minister und allen Beteiligten für die gute Zusammen-
arbeit zu danken. Er würdigte insbesondere die Unterstützung 
des Ministeriums bei der Entwicklung der Gemeinde und be-
tonte, dass die Auszeichnung als Ansporn für künftige Projekte 
gesehen werde. „Diese Anerkennung ist ein wichtiger Schritt für 
unsere Gemeinde, aber auch ein Signal, dass wir gemeinsam 
mit allen Partnern, weiter an neuen Ideen und Vorhaben arbeiten 
werden, um den Kurort noch attraktiver zu machen“, sagte der 
Bürgermeister in seiner Rede.

Im Anschluss überreichte der Bürgermeister ein besonderes Prä-
sent: „Das grüne Herz Thüringens“, eine kunstvolle Glaskreation, 
gefertigt von der Kreativglasbläserei Christian Sachs. Dieser hielt 
ebenfalls eine kurze Ansprache, in der er der Gemeinde herzlich 
zu ihrem Erfolg gratulierte. Sachs hob hervor, wie wichtig es sei, 
diese lange Tradition und das Erbe des Luftkurortes zu bewahren.

Nach der offiziellen Übergabe der Urkunde fand die Veranstal-
tung in einer gemütlichen Runde ihren Ausklang. Bei anregen-
den Gesprächen tauschten sich die Gäste über die zukünftigen 
Entwicklungen des Kurortes aus.

Der Abend markierte nicht nur einen wichtigen Meilenstein für 
unsere Gemeinde, sondern auch für die gesamte Region, die 
sich weiterhin als Gesundheitsstandort etablieren will.
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Samstag, 30.11.2024
19:00 Uhr Humoristische Buchlesung

mit Uwe Bauer / US Levin
Eintritt: 3,00 €

Samstag, 07.12.2024
14:30 Uhr Klavierkonzert mit Dieter Schumann

im kleinen Restaurant
der Regiomed Rehaklinik Masserberg
Eintritt: frei

Sonntag, 08.12.2024
19:00 Uhr Gitarre im Wandel der Zeit - Libo Fiser

Eintritt: 3,00 Euro

Hinweis: Bitte nutzen Sie den Haupteingang der REGIOMED 
Rehaklinik Masserberg.

Gemeldete und geplante Veranstaltungen 2024 in der Gemeinde
Monat Datum Veranstaltung Veranstalter
November Fr. 01.11.2024 Egerländer Musikantenfest mit den Hiesigen und den Egerländer 6

St. Wolfgang Kirche Heubach
Party- und
Veranstaltungsservice Traut

Fr. 08.11.2024
(neuer Termin)

Heimatabend mit Lichtbildern und Video-Theater
am Läuthäuschen in Fehrenbach

Dorfgemeinschaftsverein
Fehrenbach e.V.

Sa. 30.11.2024 Weihnachtsmarkt der Vereine am Hotel Rennsteig Vereine Masserberg und
Hotel Rennsteig

Dezember So. 08.12.2024 Heubacher Weihnachtsmarkt (Ortszentrum - St. Wolfgang Kirche) Ortsverein Heubach
Sa. 14.12.2024 Masserberger Weihnachtsbaum-Turnier Tanzsportclub

„Rennsteigperle“ Masserberg e.V.
Sa. 14.12.2024 Dorfweihnacht am Läuthäuschen in Fehrenbach Dorfgemeinschaftsverein

Fehrenbach e.V.
So. 15.12.2024 9. Bergweihnacht in Heubach mit Celin & Ray

in der St. Wolfgang Kirche Heubach
Party- und
Veranstaltungsservice Traut

So. 15.12.2024 Winterwanderung mit Glühwein und Bratwurst vom Rost Tanzsportclub
„Rennsteigperle“ Masserberg e.V.

Mo. 30.12.2024 Wintersonnwendfeuer in Masserberg Förderverein
Bergwacht Masserberg e.V.

Ihre Veranstaltung fehlt noch, dann melden Sie diese gern noch bei uns in der Masserberg Information. (gern mit einem kleinen Foto)
Wir werden diese mit in den Veranstaltungskalender auf unserer Homepage aufnehmen.
Meldung an: info@masserberg.de

An alle Vereine und Leistungsträger

Für die Veranstaltungsplanung 2025 bitten wir um Ihre Zuarbeit der von Ihnen geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr.

Sollte es zu terminlichen Überschneidungen einzelner Veranstaltungen kommen, würden wir uns mit Ihnen noch einmal in Verbin-
dung setzen um gegebenenfalls einen Alternativen Termin zu finden.

Wir möchten unseren Gästen und Einwohnern die Gelegenheit geben, möglichst viele Veranstaltungen besuchen zu können.
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2. Masserberger Weihnachtsmarkt

Vereine und Hotel Rennsteig laden zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt ein

Nach dem großartigen Erfolg des 
ersten Weihnachtsmarkts im 
vergangenen Jahr, der bei 
strahlendem Winterwetter zahl-
reiche Besucher anzog, freuen 
sich die Vereine des Ortes 
gemeinsam mit dem Hotel 
Rennsteig, erneut zum Beginn der 
festlichen Jahreszeit einen 
besonderen Weihnachtsmarkt 
auszurichten. Am Samstag, den 
30. November 2024, ab 14 Uhr, 
öffnet der 2. Masserberger Weihnachtsmarkt im stimmungsvoll geschmückten 
Eingangsbereich des Hotel Rennsteig seine Pforten. 

Der Weihnachtsmarkt verspricht auch in diesem 
Jahr ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze 
Familie. Stände lokaler und regionaler Aussteller 
bieten handgefertigte Geschenke und köstliche 
Leckereien, die sich ideal als Weihnachts-
geschenke eignen.  

 

Highlights sind der Auftritt des Kindergartens 
Masserberg und natürlich der Besuch des 
Nikolaus, der ab 17 Uhr die kleinen Gäste mit 
Überraschungen und strahlenden Gesichtern 
erfreuen wird. Doch damit nicht genug: Im 
Anschluss daran, ab 18 Uhr, lädt das Winterkino 
Jung und Alt dazu ein, sich in gemütlicher 
Atmosphäre bei heißen Getränken und 
knisterndem Schwedenfeuer in die Welt 
winterlicher Filmklassiker entführen zu lassen.  

Der Masserberger Weihnachtsmarkt ist eine wunderbare Gelegenheit, sich auf die 
festliche Jahreszeit einzustimmen. Alle sind herzlich eingeladen, die besinnliche 
Atmosphäre und das vielfältige Angebot zu entdecken. 
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Samstag, 23. November 2024
zum Ewigkeitssonntag 15:00 Uhr

Gottesdienst der Kirchengemeinde Fehrenbach

Dienstag, 12. November 2024
Seniorennachmittag im Bürgerhaus 14:00 Uhr
Mittwoch, 20. November 2024
Kassetag für Kirchgeld
im Bürgerhaus 10:00-12:00 Uhr

und 14:00-16:00 Uhr
Samstag, 23. November 2024
zum Ewigkeitssonntag 17:00 Uhr

Für Einsiedel, Schnett, Heubach, zuständig:
Pfarramt Schönbrunn, Pfarrer Hannes Hofmann
Telefon-Nr. 036874/72255

Für Amtshandlungen in Masserberg und Fehrenbach
ist zuständig:
Pfarrer Bodo Dungs in Brünn
Telefon-Nr.: 036878/60493

Die Walddörfer feiern Erntedank
Die Zeit vergeht, aber die Erinnerung an wunderschöne Momente in 
den Kirchen der Ortsteile Schnett, Heubach und Fehrenbach bleibt.
Obwohl die Landwirtschaft im Wald nicht so ausgeprägt ist, wa-
ren die Kirchen mit Erntegaben und Blumen geschmückt. Erwäh-
nenswert ist die wunderschöne Blumenkrone, mit der in der Heu-
bacher Kirche der Taufstein dekoriert wurde.

Chöre, Sänger, Organisten und Akkordeonspieler gaben den 
Gottesdiensten einen großartigen musikalischen Rahmen. Wir 
Besucher und Gäste möchten uns recht herzlich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern bedanken. Ihr alle habt die Gottesdienste zu 
etwas Besonderem und Unvergesslichem gemacht.

Wir wünschen Pfarrer Hofmann für seine Amtszeit in den Kir-
chengemeinden alles Gute und Gottes Segen.

 

 

Kirchliche Nachrichten

- Waldepistel - 
Kirchengemeindeverband Heubach
für Heubach, Schnett/Einsiedel und Masserberg/Fehrenbach

November 2024

Jahreslosung für 2024:
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ 1. Korinther 16,14

Monatsspruch für November:
„Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde
nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt“
 2. Petrus 3.13

Gottesdienst der Kirchengemeinde Heubach,
Kirche St. Wolfgang:

Freitag, 1. November 2024
Konzert der Egerländer
Samstag, 9. November St. Martin 2024

19:00 Uhr
17:00 Uhr

Mittwoch, 13. November 2024
Seniorennachmittag
Ewigkeitssonntag, 24. November 2024

14:30 Uhr
14:00 Uhr

Mittwoch, 27. November 2024
Kinoabend im Pfarrhaus 18:00 Uhr

Gottesdienst der Kirchengemeinde Schnett,
Kirche St. Oswald:

Volkstrauertag, Sonntag 17. November 2024
mit Ewigkeitssonntag 16:00 Uhr
Freitag, 29. November 2024
Lichtbilderabend über die Ortsgeschichte von Schnett
in der Alten Schule 18:00 Uhr

Gottesdienst der Kirchengemeinde Masserberg
in der Bergkirche:

Mittwoch, 6. November 2024 Frauentreff 14:00 Uhr
Donnerstag, 14. November 2024
Kassetag für die Friedhofsgebühr und Kirchgeld
im Pfarrhaus 10:00-12:00 Uhr

und 14:00-16:00 Uhr
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Kindertagesstätte
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Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 27.11.2024

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 06.12.2024
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